


























Nachtrag  
 

zum Protokoll der Mitgliederversammlung des Meidericher  
Spielverein 02 e.V. Duisburg   

für das Vereinsgeschäftsjahr 2023/2024 
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I. Präambel: 
 

Im Protokoll zur Mitgliederversammlung des Meidericher Spielverein 02 e.V. Duisburg vom 
9. April 2025 wurde unter dem Tagesordnungspunkt 17. c) - Satzungsänderung § 10,8 
„Elektronisches Wahlverfahren“ das Ergebnis der Abstimmung wie folgt vermerkt:  

 

„Der Antrag wird bei zum Zeitpunkt der Abstimmung 378 anwesenden stimmberechtigten 
Mitgliedern bei einigen wenigen Gegenstimmen und einigen wenigen Enthaltungen mit 
eindeutiger ¾-Mehrheit angenommen“ 

 

Mit Schreiben vom 21. Juli 2025 wies das Amtsgericht Duisburg darauf hin, dass die 
Protokollierung des Ergebnisses mit konkreter Angabe der Stimmverhältnisse erforderlich sei; für 
eine Eintragung der Satzungsänderung bedürfe es daher eines Nachtragprotokolls.  

 

Dem Hinweis des Amtsgerichts soll mit diesem Nachtrag entsprochen werden.  

 

 

II. Nachtrag zum Tagesordnungspunkt 17. c) - Satzungsänderung § 10,8 
„Elektronisches Wahlverfahren“: 

 

Durch die hauptberufliche Fanbeauftragte der MSV Duisburg GmbH & Co. KGaA – Frau Marion 
Schübel – konnte  eine handschriftliche Notiz von der Mitgliederversammlung beigebracht 
werden, aus der sich das konkrete Ergebnis der Abstimmung ergibt. Auf dieser Grundlage wird 
das Protokoll zum vorgenannten Tagesordnungspunkt wie folgt neu gefasst:  

 

 
 
 
 

Der Antrag betrifft die Neufassung des § 10.8 der Vereinssatzung (Details s. Anlage 2). Der 
Antrag wurde durch den Vorstand gestellt. 
 
Der Vorstandsvorsitzende erläutert den Änderungsantrag.  
 
Es gibt die Möglichkeit zur Aussprache zum Antrag.  
 
Zur Annahme des Antrags ist eine ¾-Mehrheit erforderlich. 
 
Der Versammlungsleiter bittet um Abstimmung per Handzeichen zur Änderung der 
Vereinssatzung gemäß des Antrags (s. Anlage 2).  
 
Der Antrag wird bei zum Zeitpunkt der Abstimmung 378 anwesenden stimmberechtigten 
Mitgliedern bei 6 Gegenstimmen und 11 Enthaltungen mit einer Mehrheit von 361 Ja-Stimmen 
angenommen. 
 












